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Die außenpolitische Zusammenarbeit der Zwölf bewegte sich im Vergleich zum
Vorjahr in wesentlich ruhigeren Bahnen. Dies lag zum einen an der internationa-
len Lage selbst, die die EG-Länder weder zu „Höchstleistungen" herausforderte
noch die Schwächen der EPZ bloßlegte. Zum anderen machten sich insbesonde-
re bei den Beratungen der Außenminister und des Europäischen Rates die ange-
spannte Situation bei zentralen EG-Fragen (EG-Haushalt) und die Verzögerun-
gen bei der Ratifizierung der EEA bemerkbar. So blieb die meiste Zeit der infor-
mellen Treffen der Minister sowie der Kamingespräche der Staats- und Regie-
rungschefs für die EG-Politik reserviert, während die vorbereiteten EPZ-Erklä-
rungen im Eilverfahren verabschiedet wurden. Gemessen an der Anzahl der offi-
ziellen Stellungnahmen - knapp 40 - lagen die Zwölf unter den Werten von 1986.
Man wird diese für die achtziger Jahre eher unterdurchschnittliche Quote eben-
falls im Zusammenhang mit den insgesamt ungünstigen Rahmenbedingungen se-
hen müssen, könnte sie allerdings auch als Ausdruck einer sorgfältigeren und da-
durch vielleicht wirkungsvolleren Selektion eines gemeinsamen Auftretens ver-
stehen. Hinzuzurechnen sind weitere „klassische" Formen der europäischen
„Stimme": die Rede des EPZ-Vorsitzenden in der UN-Generalversammlung so-
wie eine beachtliche, wenn auch kaum beachtete Anzahl von Erklärungen der
Zwölf im Rahmen der UN-Hauptausschüsse, Unter- und Sonderorganisationen,
das Gemeinsame Politische Kommunique des Treffens mit den zentralamerikani-
schen Staaten und der Contadora-Gruppe, der 6. Bericht über die Anwendung
des Verhaltenskodex in Südafrika und die Stellungnahmen im Rahmen der
KSZE-Folgekonferenz in Wien. Wie in jedem Jahr stand die Präsidentschaft
auch den Abgeordneten des EP Rede und Antwort. Sowohl Belgien als auch Dä-
nemark brachten ihre Anerkennung für das EP zumindest formal darin zum Aus-
druck, daß überwiegend jeweils der Außenminister als Sprecher der Zwölf auf-
trat. Üblicherweise ließen es die Parlamentarier auch 1987 nicht an teilweise be-
rechtigter Kritik an der Qualität der dargebotenen Informationen fehlen.

EPZ-intern gingen die Beratungen ebenfalls ihren gewohnten Gang. Auf der
Arbeitsebene gab es wie üblich eine Reihe von Sitzungen der 20 Expertengrup-
pen (neu: Arbeitsgruppe Menschenrechte), die den neuen Bestimmungen fol-
gend zum Bedauern einiger Beteiligter überwiegend in Brüssel stattfanden. Auch
auf den „EPZ-Außenposten" in Drittstaaten wurde die Abstimmung der EG-
Länder fortgesetzt. Obwohl sie in vielen Hauptstädten schon eine Selbstver-
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ständlichkeit geworden ist, gibt es in einigen Staaten (z. B. in Nordafrika) weiter-
hin Nachholbedarf.

Nachholbedarf verspürten einige EPZ-Teilnehmer 1987 wohl auch in bezug
auf den Kenntnisstand eines zugegeben nach wie vor kleinen Kreises der Öffent-
lichkeit über die EPZ. Ihre Bewertungen aufgrund eigener Erfahrungen als Poli-
tischer Direktor1, Mitglied der Korrespondentengruppe2, Vertreter der EG-
Kommission3, Mitarbeiter des Sekretariats4 oder als Teilnehmer bei den Bot-
schaftertreffen der Zwölf in Drittstaaten5 sind geeignet, die aktuelle Diskussion
über Stand und Perspektiven der EPZ Mitte der achtziger Jahre anzureichern.
Ergänzt wurden sie im Berichtszeitraum durch nützliche Dokumentationen bzw.
Informationsschriften6 und mehr7 oder weniger8 hilfreiche Darstellungen aus dem
akademischen Bereich.

Die Hauptthemen - Der acquis politique wird fortgeschrieben

Naher Osten

Wie kaum ein anderes Thema prägt der arabisch-israelische Konflikt gleicherma-
ßen die EPZ-Treffen seit ihren Anfängen vor mehr als fünfzehn Jahren und die
wissenschaftliche Diskussion über die Bedeutung der Zwölfer-Zusammenarbeit.
Und wie bei kaum einem anderen Thema gibt es so konträre Meinungen zwi-
schen den „Akteuren" und den „Beobachtern" wie innerhalb der jeweiligen
Gruppe über das Leistungsvermögen der EPZ9.

1987 setzten die Zwölf ihre Bemühungen auf diplomatischem Weg fort, die
Konfliktparteien von der Notwendigkeit einer internationalen Friedenskonfe-
renz zu überzeugen und die divergierenden Standpunkte über deren Modalitäten
einander anzunähern. Der belgische Außenminister Tindemans begab sich zu
diesem Zweck im Namen der Zwölf auf eine Nahosttour, ohne allerdings - we-
gen der fortbestehenden britischen Bedenken10 - in Syrien Station machen zu
können11. Die bis Mitte des Jahres andauernde Kontaktsperre gegenüber Damas-
kus verhinderte ferner Fortschritte im Euro-Arabischen Dialog. Dabei blieb
nicht nur das von der belgischen Präsidentschaft ausdrücklich gewünschte Tref-
fen der Außenminister (nach der Troika-Formel)12 auf der Strecke. Auch auf
Botschafter- und Expertenebene, einschließlich der für wirtschaftliche und tech-
nische Fragen zuständigen Arbeitsgruppen, gab es keine Bewegung13.

Inhaltlich basiert die europäische Haltung weiterhin auf den bekannten Prinzi-
pien der Venedig-Erklärung von 1980'4, deren „Schlüsselelemente"15 lauten: Exi-
stenzrecht in gesicherten Grenzen für alle Staaten in der Region; Selbstbestim-
mungsrecht für das palästinensische Volk „mit allen Konsequenzen". Zuneh-
mend Sorge bereitete den Zwölf 1987 die israelische Siedlungspolitik in den be-
setzten Gebieten und die daraus resultierende Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen für die palästinensische Bevölkerung. Appelle an die Regierung in Je-
rusalem, die die Friedensaussichten „ernsthaft" gefährdende und völkerrechts-
widrige Politik aufzugeben16, blieben ohne Wirkung. Gleichzeitig bekräftigten
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die Zwölf ihre Bereitschaft, einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung der besetzten Gebiete zu leisten17, z. B. in Form von Präferenzregelun-
gen für Erzeugnisse palästinensischer Hersteller auf dem europäischen Markt18.

Deutlich passiver verhielten sich die Europäer als Gruppe gegenüber dem
Golfkrieg19. Ihre verschiedenen Aufrufe an die Regierungen des Iran und Irak,
die den Frieden und die Sicherheit regional wie international bedrohenden
Feindseligkeiten zu beenden und den Entschließungen des UN-Sicherheitsrates
Folge zu leisten oder die wiederholte Unterstützung für die Vermittlertätigkeit
des UN-Generalsekretärs haben schon etwas Rituelles und Formelhaftes an sich.
Allein die Erklärung des Europäischen Rates von Kopenhagen20 signalisiert eine
- von manchen Delegationsteilnehmern mit Überraschung aufgenommene - ge-
wisse Bewegung: die Zwölf forderten „nunmehr geeignete Maßnahmen", d. h.
Sanktionen - deren Rahmen freilich noch konkretisierungsbedürftig war und ist - ,
um der Sicherheitsratsresolution 598 durch eine Folge-Entschließung Geltung zu
verschaffen. Wie schon 1986 verurteilten die EG-Länder erneut den Einsatz che-
mischer Waffen21 im Golfkrieg. Eine darüber hinausreichende Grundsatzdebatte
über europäische Waffenlieferungen in Krisenregionen mit dem Ziel, einen ge-
meinsamen „Verhaltenskodex" zu entwickeln, blieb 1987 (noch) in den Anfän-
gen stecken. Der vom italienischen Außenminister bei den informellen Gesprä-
chen im dänischen Nyborg eingebrachte Vorschlag stieß im Kreis der Zwölf -
nicht überraschend - auf den Widerstand der am Waffenexport interessierten
Partnerländer, an ihrer Spitze Frankreich und Großbritannien22. Erneut bestätigt
wurden im Kontext der Beratungen über den iranisch-irakischen Krieg die be-
grenzten Aktionsmöglichkeiten der EPZ, sobald „militärische" Aspekte europä-
ischer Sicherheitsinteressen berührt werden: Konsultationen über den Einsatz
europäischer Marineeinheiten zur Sicherung der Schiffahrt im Persischen Golf
fanden mit Rücksicht auf die besonderen „Empfindlichkeiten"23 einiger Partner
in begrenztem Umfang in der WEU statt24. Wie schon im Vorjahr legten die Eu-
ropäer besonderen Wert auf enge Kontakte mit den Staaten des Golf-Koopera-
tionsrates. Die Treffen der Außenminister-Troika (und des EG-Kommissars
Cheysson) mit Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens,
Omans und des Generalsekretärs des Golf-Rates dienten sowohl der Diskussion
über die Lage im Golf als auch über Möglichkeiten einer engeren wirtschaft-
lichen Kooperation der beiden Regionen25.

Ost-West-Beziehungen

Das Verhalten der Zwölf ist hier traditionell durch zwei Tendenzen gekennzeich-
net: einer aktiv-gestaltenden Politik im Rahmen des KSZE-Prozesses einerseits,
einer passiven Zuschauerrolle bei den Verhandlungen der Supermächte anderer-
seits. In den das ganze Jahr über laufenden Gesprächsrunden der dritten Nach-
folgekonferenz in Wien legten die Europäer besonderen Wert auf die „mensch-
liche Dimension" der künftigen Zusammenarbeit in Europa als gleichgewichti-
ges Element zu den Bemühungen um militärische Sicherheit26; d. h. den Zwölf
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war insbesondere an solchen Maßnahmen gelegen, die den Wert der KSZE für
den einzelnen Bürger, primär in Osteuropa, „spürbar" werden ließen27. So kon-
zentrierten sich ihre Vorschläge auf verbesserte Kontakte zwischen den Men-
schen und einen freieren Austausch von Informationen und Meinungen in Euro-
pa. Unentwegt appellierten die EG-Länder an die Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten als eine „wesentliche" Voraussetzung für Vertrauen und
Verständigung28. Die Gemeinschaft ihrerseits, vertreten durch die EG-Kommis-
sion - wegen der bisherigen Nichtanerkennungspolitik des Ostens als Mitglied
der Delegation des Präsidentschaftslandes bei den Sitzungen präsent - unterbrei-
tete eine Reihe von Vorschlägen zu Fragen der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit, u. a. zur Abhaltung einer diesbezüglichen Konferenz29. Da die östliche Seite
besonderen Wert auf den Bereich Sicherheit legte, in dem die Zwölf zwar auch
im Sinne ihres Verständnisses ausgewogener Fortschritte bei allen KSZE-Körben
eine Fortentwicklung der 1986 (KVAE) entwickelten Vertrauens- und Sicher-
heitsbildenden Maßnahmen befürworteten und für ein stabiles, überprüfbares
Gleichgewicht bei den konventionellen Waffen eintreten, die Zwölf ihrerseits ih-
re Vorstellungen im Schlußdokument der Konferenz „angemessen" vertreten
sehen wollen, gab es erhebliche Verzögerungen im Konferenz-Fahrplan.

„Mit Befriedigung" kommentierten die Zwölf den Dialog zwischen Washing-
ton und Moskau. Sie sprachen sich für ein baldiges Inkrafttreten des INF-Vertra-
ges - einem „Meilenstein" in den Verhandlungen über Abrüstung und Rü-
stungskontrolle - aus und erhofften sich davon weitere Impulse für die bi- und
multilateralen Gespräche in diesem Bereich30. EPZ-intern galt der Politik Gor-
batschows größtes Interesse. Seine Offerten in bezug auf das gemeinsame euro-
päische Haus hatten intensive Beratungen der Experten zur Folge. Die offiziellen
Stellungnahmen signalisierten Wohlwollen und Skepsis zugleich: da war von
„konstruktiver Offenheit" die Rede, aber auch von „Wachsamkeit"31. Insbeson-
dere Großbritannien sperrte sich gegen ein zu schnelles Entgegenkommen, wäh-
rend etwa die Bundesrepublik und Italien, Griechenland und Dänemark eher zu
einem konkreten politischen Dialog mit der sowjetischen Führung neigten32. Als
„Test" für die neue sowjetische Politik sah man die Lösung des Afghanistan-
Problems. Nach Meinung der Zwölf mußte hierfür von Moskau ein fester Zeit-
plan für den Abzug der sowjetischen Truppen aufgestellt, eine unabhängige
Übergangsregierung gebildet werden und die Zustimmung Moskaus zu einer Be-
teiligung des afghanischen Widerstands an den Verhandlungen vorliegen33.

Lateinamerika

Die Politik der Zwölf enthält hier seit mehreren Jahren deklaratorische Elemen-
te34 wie konkrete Aktionsbereitschaft. Auch 1987 war ein Jahr, in dem die euro-
päische Unterstützung für eine regionale Friedenslösung der zentralamerikani-
schen Krise unablässig betont wurde35, wenngleich sich die Aussichten hierfür
insgesamt verschlechtert hatten und der belgische Vorsitz bei der Vorbereitung
von „San Jose III" Mühe hatte, mehr als nur Altbekanntes aus europäischer
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Sicht zu präsentieren. Hoffnung setzten die Zwölf auf den Friedensplan des co-
staricanischen Präsidenten Arias36 und auf das darauf basierende Abkommen der
zentralamerikanischen Staaten vom August 1987. Sie erklärten ferner ihre Be-
reitschaft, an der Umsetzung entsprechender Vereinbarungen aktiv mitzuwir-
ken37.

Konnten die Staaten der Region mit diesen Solidaritätsbezeugungen zufrieden
sein, so waren sie es nicht mit dem äußeren Erscheinungsbild der Europäer bei
dem dritten gemeinsamen Treffen der Außenminister, das am 9./10. 2. 1987 in
Guatemala stattfand. Das imposante 23-Punkte-Schlußkommunique des politi-
schen Dialogs38 mag zunächst darüber hinwegtäuschen, daß lediglich vier EG-
Länder (Belgien, Dänemark, Niederlande, Spanien) durch ihre Außenminister
vertreten waren, während bei den Partnern durchgängig die Minister die Delega-
tionen leiteten. Da jedoch auch diplomatische Formen und Gepflogenheiten auf
den Stellenwert einer Politik schließen lassen, entstand der Eindruck eines merk-
würdigen Kontrastes von europäischen Willensbekundungen und tatsächlichem
Verhalten. Dies gab auch EPZ-intern Anlaß zu einem Überdenken des europä-
ischen „Profils" bei diesen und anderen Außenkontakten39.

1987 beschlossen die Europäer ferner - in Fortsetzung eines Mandats des Eu-
ropäischen Rats vom Vorjahr40 - Leitlinien über den Ausbau der politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern in ihrer Ge-
samtheit41. Dabei betonten sie die Notwendigkeit einer „kohärenten Gesamtstra-
tegie", die auf europäischer Seite auch eine bessere Koordinierung der nationa-
len und gemeinschaftlichen Politik erforderte. Bemerkenswert sind diese Grund-
sätze auch deshalb, weil sie gemeinsam vom Rat der EG und den Vertretern der
Mitgliedstaaten verabschiedet wurden - ein richtiger Schritt in Richtung der in
der EEA anvisierten „europäischen Außenpolitik". Die Menschenrechtssitua-
tion in Lateinamerika (wie weltweit) ist kontinuierlich Teil der EPZ. Die Zusam-
menarbeit vollzieht sich hier in der Regel eher „im Stillen" und dringt meistens
erst durch entsprechende Anfragen aus dem EP an die Öffentlichkeit42.

Südliches Afrika

Hier blieb die Haltung der Zwölf unverändert43: sie waren sich nach wie vor einig
in der „unmißverständlichen" Verurteilung des Apartheidsystems und zerstrit-
ten über den „richtigen" europäischen Weg, einen friedlichen Wandel in Süd-
afrika in Gang zu bringen. Wie schwer man sich tut, über Altbekanntes hinauszu-
gehen, läßt sich zum einen daran messen, daß sich Großbritannien und Portugal
1987 der Veröffentlichung eines „Prinzipienkatalogs" über die Beziehungen der
Europäer zu Südafrika - analog der Venedig-Erklärung zum Nahen Osten - wi-
dersetzten44 und diesen bisher nur als internen Leitfaden verstanden wissen wol-
len. Zum anderen bestätigte man zwar, daß die Entwicklung in Südafrika „stän-
dig überprüft" werde, doch war kein Konsens über ein neues Maßnahmepaket,
etwa Restriktionen im Handel - z. B. Importverbot für südafrikanische Kohle -
zu erzielen45. Worauf man sich verständigen konnte, war lediglich, eine Analyse
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über die Folgen der bisherigen Sanktionen, auch der Nicht-EG-Länder, zu erstel-
len für die weiteren Beratungen. Ferner sollte geprüft werden, wie die Anti-
Apartheid-Bewegung weiter gestärkt werden konnte46. Ins Stocken geraten
schien bereits ein Jahr nach seinem Auftakt der Dialog mit den Frontlinienstaa-
ten im südlichen Afrika47. Er sollte erst 1988 in neuer Form fortgesetzt werden.
Verbale Unterstützung wurde - wie auch schon früher - jenen Ländern zuteil,
die als Ziele militärischer Angriffe und anderer , ,provokativer'' Schritte Südafri-
kas herhalten mußten48. „Ziemlich befriedigende Fortschritte" sahen die Zwölf
bei der Anwendung des Verhaltenskodex für Unternehmen der EG in Süd-
afrika49.

Weitere Beratungsgegenstände - Spiegelbild internationaler Entwicklungen
Auch 1987 mangelte es den Zwölf nicht an weiterem Gesprächsstoff. Die offiziel-
len Erklärungen geben üblicherweise nur einen Ausschnitt der Debatten wieder;
tatsächlich ist die Tagesordnung wesentlich vielschichtiger und konfliktträchti-
ger, als dies in den wohlabgewogenen, für alle akzeptablen Formulierungen zum
Ausdruck kommt. Auffällig häufig äußerten sich die EG-Länder zu Entwicklun-
gen in Asien, einer Region von vergleichsweise geringem Stellenwert in der EPZ
insgesamt - zum wiederholten Male zur Lage in Afghanistan50, auf den Philippi-
nen51 und in Sri Lanka52 sowie erstmals zur politischen Entwicklung in Südkorea53.
Ferner übermittelten die Zwölf ihre Glückwünsche zum 20. Jahrestag der Grün-
dung des Verbandes südostasiatischer Staaten (ASEAN), mit dem sie seit Jahren
einen politischen Dialog und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit unterhalten.
Als weitere Themen mit einem offiziellen Charakter fallen auf: Haiti54,
Äthiopien55, Libanon56. „Pflichtübungen" der Zwölf waren auch 1987 hinsicht-
lich der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu leisten. Hier bemühten sich
beide Präsidentschaften um eine Verbesserung der Kommunikationswege - nicht
ohne Erfolg, wie das Treffen des amerikanischen Außenministers mit seinen
zwölf Kollegen in New York, das erste in der EPZ-Geschichte überhaupt, deut-
lich macht57. Das Verhältnis zum Beitrittskandidaten Türkei stand ebenfalls wie-
der auf der internen Tagesordnung58. Ein anderes heikles Thema, das die Zwölf
auch 1988 noch beschäftigen sollte, waren die Beziehungen zu Marokko. Zwar
konnte das marokkanische Beitrittsgesuch unter Hinweis auf Art. 237 EWGV
rasch abgelehnt werden59; doch wie sollte man auf die von der Regierung in Ra-
bat als Gegenleistung gewünschte, stärkere Anbindung an die EPZ reagieren60?

Natürlich diente der EPZ-Rahmen auch der internen Information über außen-
politische Aktivitäten und Probleme einzelner Mitgliedstaaten und - soweit dies
gewünscht wurde, wie etwa im Fall der französisch-iranischen Krise nach dem
Abbruch der diplomatischen Beziehungen - einer diplomatischen Hilfestellung61.

Verfahrensfragen - das Sekretariat in der Bewährungsprobe

Erwartungsgemäß konzentrierte sich das Interesse auf den „Neuling" im EPZ-
Gefüge: das erst mit der EEA geschaffene Sekretariat. Es hat sich harmonisch in
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das Gesamtsystem eingefügt und wird allgemein in seiner Funktion als Zuarbei-
ter der Präsidentschaft gelobt. Während es im ersten Halbjahr in unmittelbarer
Nähe zum Vorsitz seine Tätigkeit aufnehmen konnte, wurden für die folgende
dänische Präsidentschaft Vorkehrungen technischer Art getroffen und die Seg-
nungen moderner Kommunikationsmittel genutzt, um die geographische Distanz
zu überbrücken. Dies gelang weitgehend, wenngleich dem früheren Troika-Ver-
fahren, d. h. der Abordnung eines Diplomaten des vorangegangenen und des
nachfolgenden Vorsitzes in das Außenministerium der amtierenden Präsident-
schaft zu deren Entlastung und Unterstützung unter Effizienzgesichtspunkten zu-
weilen noch nachgetrauert wird. Vielleicht tut man dies auch deshalb, weil die
Aktivitäten dieser Kollegen überschaubar und kontrollierbar waren, während
das Sekretariat in Brüssel - allein durch seine Existenz und ohne besonderes Zu-
tun des Stabes - ein gewisses Eigenleben entwickelt. Man ist als Außenstehender
geneigt, diesbezügliche Sorgen einiger Regierungen zu belächeln. Muß man denn
wirklich befürchten, daß der ohnedies behutsam agierende Leiter des Sekreta-
riats, ein erfahrener Diplomat62, die Spielregeln verletzen würde und etwa der
Presse, dem EP oder Vertretern eines Drittlandes Vertrauliches aus der EPZ be-
richtet? Das Verhalten der Zwölf, die Sekretariatsarbeit eindeutig auf EPZ-in-
terne Funktionen zu konzentrieren, und der ausdrückliche Verweis auf die Ver-
antwortung der Präsidentschaft als Sprecher nach außen und Hauptverantwort-
licher für die laufenden Geschäfte im Innern, lassen vielmehr den Schluß zu, daß
die Bedenken grundsätzlicherer Art sind. Offensichtlich soll jeder noch so kleine
Ansatz unterbunden werden, der als Einbuße nationaler Souveränität im sensi-
blen Bereich der Außenpolitik verstanden werden könnte. In dieses Verständnis
paßt es dann auch, daß das Sekretariat weder bei den Sitzungen des Europä-
ischen Rats noch bei den informellen Treffen der Außenminister anwesend ist
und ihm auch eigenständige Auftritte im Europäischen Parlament untersagt sind.

Ungeachtet des mit der EPZ seit 1970 erzielten erweiterten Handlungsspiel-
raumes der EG-Länder in der internationalen Politik und des Stellenwerts der
EPZ für den Integrationsprozeß, scheinen sich die Grenzen ihrer Entwicklungs-
möglichkeiten nunmehr deutlicher abzuzeichnen. Das Verfahren ist kaum mehr
verbesserungsfähig; der acquis politique ist je nach Themenbereich mehr oder
weniger detailliert abgesteckt. Darüber hinaus Konsens zu erzielen, erweist sich
als ein mühseliges Unterfangen oder ist - wie in Fragen der für die Europäer so
vitalen Sicherheitspolitik - gänzlich blockiert. Soll und kann so die in der EEA
anvisierte „europäische Außenpolitik" aussehen? Zu Hoffen ist, daß sich die in
einigen Bereichen bereits sichtbare Vernetzung von EPZ und Gemeinschaftspo-
litik fortsetzt und das internationale Engagement der EG/Zwölf in seiner Quali-
tät verbessert.
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